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BETREFF Ihre schriftliche Frage Nr. 33 für den Monat Juni 2024  
  

GZ VII A 5 - WK 7031/24/10001 
DOK 2024/0515199 

  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Sehr geehrte Frau Kollegin,  

 

Ihre Frage, 

 

„Warum verursacht die Eintragung in das Transparenzregister für die Unternehmen hierzulande 
einen Zeitaufwand von rund 45 Minuten, während eine solche Eintragung in anderen Ländern 
wie Österreich bereits automatisch erfolgt (siehe Dokumentation der Wissenschaftlichen 
Dienste des Deutschen Bundestages ‚Erhebung über Bürokratielasten‘ WD 5-3000-066/24)?“, 
 

beantworte ich wie folgt: 

 

Der Zeitaufwand für eine Mitteilung an das Transparenzregister beträgt laut Auskunft der 

registerführenden Stelle etwa 15 Minuten für die erstmalige Mitteilung und weitere 5 Minuten 

für die Mitteilung einer Änderung in den mitteilungspflichtigen Daten.  

 

Nach dem Kenntnisstand der registerführenden Stelle erfolgt in Österreich nicht in jedem Fall 

eine automatische Eintragung, sondern nur in bestimmten, eindeutigen Fallkonstellationen. 

Auch beim deutschen Transparenzregister gibt es zum Teil automatisierte Eintragungs-

verfahren. So erfolgt gem. § 20a GwG die Eintragung für Vereine grundsätzlich automatisch 

anhand der im Vereinsregister eingetragenen Daten, ohne dass es hierfür einer Mitteilung der 

Vereine an das Transparenzregister bedarf.   

 



 

 

Seite 2 Weiteren automatisierten Verfahren steht derzeit entgegen, dass der wirtschaftlich Berechtigte 

teilweise (gerade bei mehrstufigen Beteiligungen) über mehrere zwischengeschaltete Ebenen 

und auf Basis mehrerer Dokumente ermittelt werden muss. Zudem liegen die bei den „Justiz-

registern“ der Länder (Handels-, Genossenschafts-, Gesellschafts-, Partnerschafts- und 

Vereinsregister) vorhandenen Daten nicht in einem ausreichend strukturierten Datenformat vor. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 


